
Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Alleinerziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
44. Ausgabe vom 21. November 2007

INHALT:

▼ 14. Verordnung zur Änderung der Verordnung
des Landkreises Starnberg über das
Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des
Landkreises Starnberg” (Bebauungspläne
„Westlich St. Gilgen I, II und III“
Sondergebiet Kiesabbau, Gemeinde Gilching)
vom 7. November 2007

▼ 15. Verordnung zur Änderung der Verordnung
des Landkreises Starnberg über das
Landschaftsschutzgebiet
„Westlicher Teil des Landkreises Starnberg”
(Bebauungsplan „Wörthseeufer 1, Aitelstraße“,
Gemarkung Buch) 
vom 7. November 2007

▼ Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8164
für das Gebiet zwischen Waldschmidt-,
Schießstätt- und Hanfelder Straße,
Gemarkung Starnberg

▼ Öffentliche Ausschreibung des Zweckver-
bandes Staatliche Würmtal-Realschule:
Ideen- und Realisierungswettbewerb Neubau
Staatliche Würmtal-Realschule, Gauting

Einfach mehr Service!

©
Hi

nd
er

er

Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.

Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de

Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Fortsetzung nächste Seite >>>

◆ 14. Verordnung zur Änderung der

Verordnung des Landkreises Starnberg über

das Landschaftsschutzgebiet

„Westlicher Teil des Landkreises Starnberg”

(Bebauungspläne „Westlich St. Gilgen I, II und III“

Sondergebiet Kiesabbau, Gemeinde Gilching)

vom 7. November 2007

Der Landkreis Starnberg erlässt aufgrund von
Art. 10 Abs. 2 i.V. mit Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Naturschutzgesetzes –
BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1998
(GVBl. S. 593), zuletzt geändert durch Art. 21 des
Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl. S.287, 293)
folgende 

Verordnung:

§ 1
Die Verordnung des Landkreises Starnberg über
das Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des
Landkreises Starnberg” vom 20.4.1972 (Amtsblatt
für den Landkreis Starnberg Nr. 17 vom 26. April
1972), zuletzt geändert durch Verordnung vom
13.08.2007 (Amtsblatt für den Landkreis Starn-
berg Nr. 32 vom 22. August 2007), wird wie folgt
geändert:
Die in § 2 dieser Verordnung näher abgegrenzte
Fläche in der Gemarkung Gilching wird aus dem
räumlichen Geltungsbereich der Landschafts-
schutzverordnung „Westlicher Teil des Landkreises
Starnberg” herausgenommen. Die Fläche, die aus
dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen
wird, umfasst die Flurnummern 3208/2, 3209,
3211, 3212, und 3213 der Gemarkung Gilching
und einen Teil der Flurnummer 1061/1, Gemar-
kung Weßling. Die Fläche beträgt ca. 8,64 ha.

§ 2
Die Lage und die Grenzen der herausgenomme-
nen Fläche ergeben sich aus den Karten im Maß-
stab 1:75.000 und 1:5.000 (Anlage), die Bestand-
teil dieser Verordnung sind. Die herausgenomme-
ne Fläche ist in den Karten grau dargestellt. Maß-
gebend für den Grenzverlauf ist die Eintragung in
der Karte im Maßstab 1:5.000. Maßgebend für
die Abgrenzung ist die Innenkante der Grenzlinie.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Starnberg, den 07.11.2007
Landratsamt Starnberg – H. Frey, Landrat

Anlagen:
1 Übersichtskarte M 1:75.000
1 Schutzgebietskarte M 1:  5.000

Hinweis:
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 46 Abs.
1–6 Bayerisches Naturschutzgesetz ist unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich
unter Angabe der Tatsachen, die die Verletzung
begründen sollen, bei der für den Erlass zuständi-
gen Behörde (Landratsamt Starnberg) geltend
gemacht wird.

◆ 15. Verordnung zur Änderung der

Verordnung des Landkreises Starnberg über

das Landschaftsschutzgebiet

„Westlicher Teil des Landkreises Starnberg”

(Bebauungsplan „Wörthseeufer 1, Aitelstraße“,

Gemarkung Buch) 

vom 7. November 2007

Der Landkreis Starnberg erlässt aufgrund von Art.
10 Abs. 2 i.V. mit Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2
Satz 1 des Bayer. Naturschutzgesetzes –
BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1998
(GVBl. S. 593), zuletzt geändert durch Art. 21 des
Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl. S.287, 293)
folgende 

Verordnung:
§ 1
Die Verordnung des Landkreises Starnberg über
das Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des
Landkreises Starnberg” vom 20.4.1972 (Amtsblatt
für den Landkreis Starnberg Nr. 17 vom 26. April
1972), zuletzt geändert durch Verordnung vom
13.08.2007 (Amtsblatt für den Landkreis Starn-
berg Nr. 32 vom 22. August 2007), wird wie folgt
geändert:
Die in § 2 dieser Verordnung näher abgegrenzte
Fläche in der Gemarkung Buch, Gemeinde Inning,
wird aus dem räumlichen Geltungsbereich der
Landschaftsschutzverordnung „Westlicher Teil des
Landkreises Starnberg” herausgenommen. Die
Fläche, die aus dem Landschaftsschutzgebiet he-
rausgenommen wird, umfasst die Flurnummern
508, 508/11, 508/12, 511/3, 511/5, 511/6, 511/10
und 511/11 der Gemarkung Buch. Die Größe der
Fläche beträgt ca. 0,6 ha.

§ 2
Die Lage und die Grenzen der herausgenomme-
nen Fläche ergeben sich aus den Karten im
Maßstab 1:75.000 und 1:1.500 (Anlage), die
Bestandteil dieser Verordnung sind. Die herausge-
nommene Fläche ist in den Karten grau darge-
stellt. Maßgebend für den Grenzverlauf ist die

Eintragung in der Karte im Maßstab 1:1.500.
Maßgebend für die Abgrenzung ist die
Innenkante der Grenzlinie.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Starnberg, den 7.11.2007
Landratsamt Starnberg – Heinrich Frey, Landrat

Anlagen:
1 Übersichtskarte M 1:75.000
1 Schutzgebietskarte M 1: 1.500
(Siehe nächste Seite)

Hinweis:
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 46
Abs. 1–6 Bayerisches Naturschutzgesetz ist
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsver-
ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen,
die die Verletzung begründen sollen, bei der für
den Erlass zuständigen Behörde (Landratsamt
Starnberg) geltend gemacht wird.

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Elternpaare, Jugendliche und Kinder:
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.

Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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Kurzzeitpflege

Zur Entlastung der häuslichen Pflege bieten die
Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises Kurzzeit-
pflege für eine Dauer von bis zu vier Wochen an. 
Informationsmaterial über die Pflegeeinrichtungen
kann im Landratsamt Starnberg – Fachbereich
Sozialwesen – angefordert werden.

Telefon 08151 148 - 475
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8164

für das Gebiet zwischen Waldschmidt-,

Schießstätt- und Hanfelder Straße,

Gemarkung Starnberg

Aufgrund der § 14 und 16 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 zuletzt geändert durch Art. 1 des
Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben
für die Innenentwicklung der Städte vom
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in Verbindung mit Art.
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-l) er-
lässt die Stadt Starnberg folgende Satzung über
eine Veränderungssperre:

Satzung über eine Veränderungssperre
für das Gebiet zwischen Waldschmidtstraße,
Schießstättstraße und Hanfelder Straße,
Gemarkung Starnberg 
(Bebauungsplan Nr. 8164)

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ergibt sich aus der Karte, die als Anlage zur
Veränderungssperre Teil dieser Satzung ist. Er ent-
spricht dem Gebiet zwischen Waldschmidtstraße,
Schießstättstraße und Hanfelder Straße, Gemar-
kung Starnberg, für das der Stadtrat am
29.06.1998 die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 8164 beschlossen hat.

§ 2
Rechtswirkung der Veränderungssperre
Die unzulässigen Veränderungen ergeben sich aus
§ 14 Abs. 1 BauGB, die von der Veränderung nicht
berührten Vorhaben aus § 14 Abs. 3 BauGB.
Ausnahmen von der Veränderungssperre können
nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 BauGB zugelassen
werden.

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft,
sobald die Bauleitplanung rechtsverbindlich abge-
schlossen ist, spätestens jedoch nach Ablauf von
zwei Jahren nach ihrer ortsüblichen Bekannt-
machung. 
Die Gemeinde kann die Geltungsdauer der
Veränderungssperre um ein Jahr verlängern.
Sofern besondere Umstände es erfordern, kann
die Gemeinde die Geltungsdauer der Verände-
rungssperre gemäß § 17 Abs. 2 BauGB um ein
weiteres Jahr verlängern.

Nach den Vorschriften des § 18 BauGB kann für
entstandene Vermögensnachteile eine Entschädi-
gung zu leisten sein, wenn die Veränderungs-
sperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt
ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung
eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus
dauert. Gemäß § 18 Abs. 2 BauGB kann der
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung
verlangen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen
(Stadt Starnberg) beantragt.

Starnberg, 14.11.2007
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung des

Zweckverbands Staatliche Würmtal-Realschule

◆ Öffentliche Ausschreibung – Ideen- und

Realisierungswettbewerb Neubau Staatliche

Würmtal-Realschule, Gauting

Der Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule
weist darauf hin, dass im Supplement zum Amts-
blatt der Europäischen Union  vom 09.11.2007
gemäß den europäischen Richtlinien über das
Beschaffungswesen folgende Bekanntmachung
zur öffentlichen Ausschreibung angezeigt wird: 
Neubau

Staatliche Würmtal-Realschule, Gauting

Es wird gebeten, bei Interesse entsprechende
Informationen aus dem Supplement zum Amts-
blatt der Europäischen Union (http://ted.europa.eu.)
zu entnehmen, bzw. beim Zweckverband
Staatliche Würmtal-Realschule
(E-Mail: lemmer.hochbau@lra-starnberg.de)
anzuforden. 

Starnberg, 15.11.2007
Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule 
B. Servatius, Verbandsvorsitzende

Aufstellung des

Bebauungsplans Nr. 8164

für das Gebiet zwischen

Waldschmidt-, Schießstätt-

und Hanfelder Straße,

Gemarkung Starnberg

Planungsumgriff:
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